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Vortrag an den Ministerrat 

1. Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit und Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens sowie 

2. Bundesgesetz, mit dem das Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz, das Kranken-
anstalten- und Kuranstaltengesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das 
Primärversorgungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Zahnärztegesetz, das 
Gesundheitstelematikgesetz, das Bundesgesetz über die Dokumentation im 
Gesundheitswesen, das Apothekengesetz, das Suchtmittelgesetz, das 
Rezeptpflichtgesetz, das Gesundheitsqualitätsgesetz und das Bundesgesetz über die 
Gesundheit Österreich GmbH geändert werden 
(Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 – VUG 2024) 

1. Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit 

Im Interesse der in Österreich lebenden Menschen sind die Vertragsparteien Bund und Länder 
einerseits sowie die Sozialversicherung andererseits als gleichberechtigte Partner 
übereingekommen, das eingerichtete partnerschaftliche Zielsteuerungssystem zur Steuerung 
von Struktur, Organisation und Finanzierung der österreichischen Gesundheitsversorgung 
fortzuführen. Vor dem Hintergrund der bestehenden Zuständigkeiten verfolgt die nunmehr 
vorliegende Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit daher das Ziel, 
durch moderne Formen einer vertraglich abgestützten Staatsorganisation eine optimale 
Wirkungsorientierung sowie eine strategische und ergebnisorientierte Kooperation und 
Koordination bei der Erfüllung der jeweiligen Aufgaben zu erreichen. Es geht um eine den 
Interdependenzen entsprechende „Governance“ der Zuständigkeiten für die 
Gesundheitsversorgung, um die Entsprechung der Prinzipien Wirkungsorientierung, 
Verantwortlichkeit, Rechenschaftspflicht, Offenheit und Transparenz von Strukturen bzw. 
Prozessen und Fairness und um die Sicherstellung von sowohl qualitativ bestmöglichen 
Gesundheitsdienstleistungen als auch deren Finanzierung. Durch das vertragliche Prinzip 
Kooperation und Koordination sollen die organisatorischen und finanziellen 
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Partikularinteressen der Systempartner überwunden werden. Mittels dem 
Steuerungsinstrument der Ausgabenobergrenzen werden weiterhin maßvolle 
Wachstumsraten festgelegt. Es wird damit ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung des 
Österreichischen Stabilitätspakts geleistet. 

Dementsprechend wird das partnerschaftliche Zielsteuerungssystem, das eine bessere 
Abstimmung zwischen dem niedergelassenen Versorgungsbereich und den Krankenanstalten 
garantiert, weiterentwickelt und fortgeführt. Die Patientinnen und Patienten und ihre 
bestmögliche medizinische Behandlung stehen weiterhin im Mittelpunkt und nicht mehr die 
Institutionen. Das bedeutet eine weitere Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens, das 
sich in Österreich bewährt hat.  

2. Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens 

Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des 
Gesundheitswesens, BGBl. I Nr. 98/2017, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 198/2022, tritt mit 
31. Dezember 2023 außer Kraft. Für die Jahre 2024 bis 2028 wurde ein neuer Finanzausgleich 
abgeschlossen. Zur Umsetzung des Finanzausgleiches für die Jahre 2024 bis 2028 ist der 
Abschluss einer Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung 
des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung der Erfordernisse der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit erforderlich. Die bisherige Finanzierungssystematik 
bleibt grundsätzlich unverändert aufrecht. 

Inhaltliche Schwerpunkte dieser Vereinbarung in wechselseitiger Übereinstimmung mit der 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit und unter besonderer 
Berücksichtigung der Patientenorientierung sind insbesondere: 

1. Regionen- und sektorenübergreifende Planung, Steuerung und Sicherstellung einer 
gesamthaften Finanzierung des gesamten Gesundheitswesens, 

2. Sicherstellung und Verbesserung der Qualität, der Effizienz und der Effektivität der 
Gesundheitsversorgung, 

3. Förderung und Stärkung des Transplantationswesens und der Gesundheitsförderung 
sowie der ambulanten Versorgung, insbesondere der Primärversorgung, 

4. Steigerung der Digitalisierung im österreichischen Gesundheitswesen unter anderem 
durch Auf- und Ausbau der öffentlichen Gesundheitstelematik-Infrastruktur, 

5. Optimierung der Patientenströme und -wege nach dem Prinzip „digital vor ambulant vor 
stationär“ zur Versorgung der Bevölkerung am „Best Point of Service“, 

6. Sicherstellung von ausreichend und entsprechend qualifiziertem Personal im öffentlichen 
Gesundheitssystem, 
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7. Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Arzneimitteln inkl. Sicherstellung 
von bundesweit einheitlich festgelegten Regelungen zum Einsatz von innovativen bzw. 
hochpreisigen Arzneimitteln, 

8. Umsetzung der verpflichtenden bundesweiten einheitlichen Diagnosencodierung,  
9. die Verbesserung des Nahtstellenmanagements zwischen den verschiedenen 

Leistungserbringern, 
10. die Forcierung gesundheitsökonomischer Ansätze. 

Zur Umsetzung der dringend erforderlichen Strukturmaßnahmen werden zusätzliche 
öffentliche Mittel bereitgestellt, deren Verwendung gemeinsam durch die 
Zielsteuerungspartner festgelegt wird. Diese Mittel sind für folgende Bereiche 
zweckzuwidmen: 

1. Stärkung des niedergelassenen Bereichs: jährlich 300 Millionen Euro (über die Laufzeit 
1.500 Millionen Euro) durch den Bund, 

2. Stärkung des spitalsambulanten Bereichs und für Strukturreformen über die Laufzeit 
3.016,9 Millionen Euro durch den Bund, 

3. Digitalisierung/eHealth (inklusive Telemedizin): jährlich 51 Millionen Euro (über die 
Laufzeit 255 Millionen Euro) durch Bund, Länder und Sozialversicherung, 

4. Gesundheitsförderung: jährlich 60 Millionen Euro (über die Laufzeit 300 Millionen Euro) 
durch Bund, Länder und Sozialversicherung, 

5. Impfen: jährlich 90 Millionen Euro (über die Laufzeit 450 Millionen Euro) durch Bund, 
Länder und Sozialversicherung, 

6. Medikamente: jährlich 3 Millionen Euro (über die Laufzeit 15 Millionen Euro) durch den 
Bund. 
 

3. Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 

Mit dem Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 erfolgen die zur Umsetzung der genannten 
Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG erforderlichen Anpassungen und Ergänzungen im 
Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz sowie im Kranken- und Kuranstaltengesetz insbesondere 
betreffend Grundsätze, Zielsetzungen, Handlungsfelder und Finanzierung. Weiters sind 
aufgrund von Art. 52 Abs. 2 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und 
Finanzierung des Gesundheitswesens folgende Bereiche bundesgesetzlich zu regeln: 

1. Verbindlichkeit der Planung, 
2. Gewährleistung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Arzneimitteln, 
3. Steigerung der Digitalisierung, 
4. Verbesserung der Planungs- und Qualitätsarbeit, 
5. Flächendeckende verbindliche Verankerung der Qualitätsarbeit. 
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Zur Umsetzung der Gesundheitsreform werden daher wesentliche bundesgesetzliche 
Grundlagen im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, Primärversorgungsgesetz, 
Ärztegesetz 1998, Zahnärztegesetz, Gesundheitstelematikgesetz, Bundesgesetz über die 
Dokumentation im Gesundheitswesen, Apothekengesetz, Suchtmittelgesetz, 
Rezeptpflichtgesetz, Gesundheitsqualitätsgesetz und im Bundesgesetz über die Gesundheit 
Österreich GmbH geschaffen. 

Ich stelle daher den 

Antrag, 

Die Bundesregierung wolle 

1. mich ermächtigen, die beiliegende Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-
Gesundheit und die beiliegenden Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation 
und Finanzierung des Gesundheitswesens, vorbehaltlich der Genehmigung durch den 
Nationalrat, zu unterzeichnen; 

2. die Vereinbarungen samt Vorblatt und Erläuterungen genehmigen; 

3. die unterzeichneten Vereinbarungen jeweils unter Anschluss des Vorblattes und der 
Erläuterungen dem Nationalrat zur Genehmigung gemäß Art. 15a B-VG zuleiten;  

4. den beiliegenden Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gesundheits-Zielsteue-
rungsgesetz, das Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz, das Allgemeine Sozialver-
sicherungsgesetz, das Primärversorgungsgesetz, das Ärztegesetz 1998, das Zahnärzte-
gesetz, das Gesundheitstelematikgesetz, das Bundesgesetz über die Dokumentation im 
Gesundheitswesen, das Apothekengesetz, das Suchtmittelgesetz, das Rezeptpflichtgesetz, 
das Gesundheitsqualitätsgesetz und das Bundesgesetz über die Gesundheit Österreich 
GmbH geändert werden (Vereinbarungsumsetzungsgesetz 2024 – VUG 2024) samt 
Vorblatt, Wirkungs- und Datenschutzfolgeabschätzung, Erläuterungen und 
Textgegenüberstellung dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung vorlegen. 

22. November 2023 

Johannes Rauch 
Bundesminister 
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